
FBV Vehlefanz– 2. Änderung zum Plan nach § 41 FlurbG                                                                                                                                                       7.5.2 Gesamtübersicht der Vermeidungsmaßnahmen

Folgende Vermeidungsmaßnahmen sind festgelegt:

Maßnahmen V.-Nr. 1
Versiegelungsgrad 

gering halten

V.-Nr. 2 Boden-
lockerung

V.-Nr. 3 Schutz 
Gehölz-bestände

V.-Nr. 4
Geschwindigkeits-
reduzierung auf der 

K6526 
(von 100 auf 70 km/h)

V.-Nr. 5
Bauzeitenbe-
schränkung

01. März bis 31.  
August; mit 

Ausnahmeregelung 1 
und 2*

V.-Nr. 6
Bauzeitenbe-
schränkung

01. März bis 10. 
September; mit 

Ausnahmeregelung 1 
und 2*

V.-Nr. 7
Gehölzrodungen

außerhalb Brutperiode
(Fällzeitraum hier:  

01.09. - 28.02.)

Wegebaumaßnahmen 

4 x x x x x x

110 x x x x

* 
Ausnahme: 

1. Die Bauzeitenbeschränkung kann verkürzt oder auch aufgehoben werden, wenn im Baujahr mittels Kontrolle durch eine fachkundige Person nachgewiesen wird, dass das Brutgeschäft der  
wertgebenden Arten im Wirkbereich der Baumaßnahme bzw. innerhalb der Fluchtdistanz zum Weg bereits abgeschlossen ist oder auch gar keins stattfindet und die vorhandenen Brutreviere weit  
genug von der Baumaßnahme entfernt liegen. Eine Beeinträchtigung kann dann ausgeschlossen werden.

2. Eine Ausnahme ist ebenfalls möglich, wenn die Bauarbeiten vor dem 1. März beginnen und ohne größere Unterbrechungen in der Brutperiode fortgesetzt werden. In diesem Fall haben die  
Brutvögel die Möglichkeit in angrenzende Bereiche auszuweichen. 


